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Diese Frauen haben nach den Bestimmungen der Sozial-

gesetzbücher II oder XII keinen Leistungsanspruch. Deshalb 

können sie in der Regel nicht in tagessatzfinanzierten Frauenhäusern  

aufgenommen werden. 

Frauen mit eigenem Einkommen werden selbst zur Zahlung herangezogen. 

Sie sind je nach Höhe der Tagessätze gezwungen, zur Finanzierung des 

Frauenhauses zusätzlich Sozialleistungen zu beantragen, die sie für ihren 

eigenen Lebensunterhalt nicht benötigen würden. 

Damit müssen sie für ihren Schutz und Unterstützung selbst bezahlen.

Frauen mit gemeinsamem Vermögen (z.B. Wohneigentum) müssen ggfs. 

Sozialleistungen auf Darlehensbasis beantragen und sich für die Finanzie-

rung des Frauenhausaufenthaltes sogar verschulden.

GEGEnWäRTIGE SITUaTIon:

Dies sinD für gewaltbetroffene frauen unD ihre 

KinDer oft unüberwinDbare hürDen in einer 

Situation, in der Schneller, unbürokratiScher und 

bedarfSgerechter Schutz und unterStützung 

gebraucht werden, um Sich auS der gewaltge-

prägten beziehung zu befreien.

Seit Beginn der 1980er-Jahre werden ca. 2/3 der Frauenhäuser in Deutschland über 

sogenannte Tagessätze finanziert. Hierbei werden die Personal-, Sach- und Haus-

kosten, die dem Frauenhaus entstehen, auf die einzelnen Frauenhausbewohnerin-

nen umgelegt.

Für sozialleistungsberechtigte Bewohnerinnen und ihre Kinder zahlt je nach Rechts-

grundlage das Jobcenter oder das Sozialamt die Tagessätze an das Frauenhaus. 

Die Tagessätze sind von Frauenhaus zu Frauenhaus unterschiedlich. Sie liegen meist 

zwischen 25€ und 100€ pro Person und Tag (für 1 Frau mit 1 Kind z.B. also monat-

lich zwischen 1.500€ und 6.000€).

auszubildende, Studentinnen, erwachsene Schülerinnen, Frauen ohne gesicherten 

aufenthaltsstatus wie z.B. geflüchtete Frauen, EU-angehörige, die zur arbeitsauf-

nahme eingereist sind, Botschaftsangehörige, Un-angehörige sowie Migran-

tinnen mit Wohnsitzauflagen:
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DIE aUTonoMEn 
FRaUEnHäUSER FoRDERn:

DaS BEDEUTET 
In DER UMSETZUnG:

anFoRDERUnGEn an DIE 
FInanZIERUnG Von 
FRaUEnHäUSERnDie bisherigen Maßnahmen in Deutschland gegen Gewalt an Frauen sind Flickwerk 

und lassen kein Handlungskonzept erkennen. Die autonomen Frauenhäuser setzen 

sich ein für die Umsetzung Internationaler abkommen zu Frauenrechten wie 

CEDaW (Un) oder die sog. „Istanbul-Konvention“ (Europarat), die erstmalig eine 

koordinierte Handlungsstrategie gegen Gewalt an Frauen aufzeigt.

Die anzahl der Frauenhausplätze in Deutschland muss sich an den Vorga-

ben der sog. „Istanbul-Konvention“ CETS 210 des Europarates orientieren: 

1 Familienplatz1 (mit 2,59 Betten/Plätzen) à 10.000 Einwohner*innen 

(Gesamtbevölkerung). Erforderlich sind danach rd. 21.429 Betten für 

Frauen und ihre Kinder in Frauenhäusern in Deutschland. Bei derzeit rund 

6800 vorhandenen Plätzen, bedeutet dies einen Mangel von 14.630 

Betten/Plätzen. 

Eine pauschale, kostendeckende und verlässliche Finanzierung von Frauen-

häusern bedarf der Schaffung einer bundesgesetzlichen Regelung. 

Sie sollte Bund, Länder, Landkreise und Kommunen in die Verantwortung 

für eine angemessene Finanzierung nehmen. Die autonomen Frauenhäuser 

halten dies für sinnvoll, damit sich alle Ebenen in der Bekämpfung von 

Gewalt gegen Frauen engagieren und darin eingebunden sind.

Die Finanzmittel sollten nach einem festzulegenden Schlüs-

sel zugewiesen werden und alle Kosten  

abdecken. Zur Verwaltungsvereinfachung sollten 

Zuschüsse aus einer Hand ausgezahlt werden. 

Damit entfallen Zuständigkeitsstreitigkeiten 

zu Lasten der misshandelten Frauen und ihrer 

Kinder. 

1 Vgl. dazu: Combating violence against women: minimum 

standards for support services S. 28 (Herausgerberin: Directorate 

General of Human Rights and Legal Affairs Council of Europe 

Strasbourg, September 2008): One family place 1 per 

10 000 of the population. A “family place” requires a bed space 

for the mother and the average number of children in the 

country.



aus diesen Gründen favorisieren die autonomen Frauenhäuser seit mehreren Jahren 

das sogenannte 3-Säulen-Modell zur einzelfallunabhängigen und bedarfsgerechten 

Frauenhausfinanzierung.

Es besteht aus drei Finanzierungsmodulen und bezieht sowohl Bund, Länder und 

Kommunen in die institutionelle Finanzierung der Frauenhäuser mit ein. Damit liegt 

die Finanzierungsverantwortung beim Staat und nicht bei den gewaltbetroffenen 

Frauen und ihren Kindern.

socKelbetrag
PlatzKosten-

Pauschale gebäuDeKosten

Sicher, Schnell, unbürokratiSch und bedarfSgerecht
Informationen zur einzelfallunabhängigen Finanzierung von Frauenhäusern in Deutschland

3-SäULEn-MoDELL

die platzkostenpauschale 

ist abhängig von der an-

zahl der vom frauenhaus 

vorgehaltenen plätze für 

frauen und ihre kinder. 

Sie soll eine parteiliche 

und nachhaltige unter-

stützung von frauen und 

kindern mit unterschied-

lichen bedarfen gewähr-

leisten. dafür ist ein 

personalschlüssel von 1:4 

(eine pädagogische fach-

kraft für vier plätze von 

frauen und kindern) not-

wendig. eine angemesse-

ne Sachkostenpauschale 

ist hinzuzurechnen.

die gebäudekosten 

entsprechen den realen 

miet-bzw. anschaffungs- 

kosten des frauenhauses  

inklusive der mietneben-

kosten (grundsteuer, 

energie, wasser, hei-

zung, gebäudebezogener 

Versicherungen etc.). 

Sie werden dynamisch 

angepasst.

der Sockelbetrag deckt  

die kosten für arbeiten, 

die in allen frauenhäu-

sern – unabhängig von 

ihrer größe – anfallen: 

dies sind einzelfallunab-

hängige aufgaben wie  

prävention, koopera-

tions- und Vernetzungs-

arbeit, Öffentlichkeits-

arbeit, akquise von 

geldmitteln, geschäfts-

führende und Verwal-

tungsaufgaben, die 

Sicherstellung einer qua-

lifizierten 24 stündigen 

rufbereitschaft etc. 

der Sockelbetrag ist für 

alle frauenhäuser gleich.

in erster linie hilft Das 3-säulen-MoDell Den 

 gewaltbetroffenen frauen unD ihren KinDern. 

der abbau Von bürokratiSchen hemmniSSen durch 

eine inStitutionelle frauenhauSfinanzierung 

bringt zudem eine erhebliche zeitliche 

entlaStung für die 

mitarbeiter*innen bei Jobcentern, 

Sozialämtern, Sozialgerichten und 

frauenhäuSern.
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